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	▶ Elektronischer Rechtsverkehr
Bei beA-Störungen muss Anwalt unverzüglich reagieren

| Kommt es bei der Übermittlung eines Schriftsatzes an ein Gericht zu 
technischen Störungen bei der Nutzung des beA und kann dadurch eine 
Frist auf diesem Weg nicht gewahrt werden, muss der Rechtsanwalt dem 
Gericht die Störung unverzüglich ohne schuldhaftes Zögern gemäß § 130d 
S. 2 und 3 ZPO mitteilen (und die elektronische Übermittlung nachholen!). 
Eine Berufung auf diese technische Störung erst fünf Wochen später ist 
nicht mehr unverzüglich (BGH 15.12.22, III ZB 18/22, Abruf-Nr. 233380). |

Die Frist für die Berufungsbegründung endete am 20.1.22 – der Rechtsanwalt 
warf sie an demselben Tag ohne Erläuterungen in den Briefkasten des OLG. 
Als das OLG feststellte, dass keine elektronische Übermittlung erfolgt war, 
gab es dem Rechtsanwalt Gelegenheit zur Stellungnahme. Daraufhin erläu-
terte der Rechtsanwalt am 24.2.22, dass seinerzeit nach dem Aufspielen 
 eines Updates die „beA Client Security“ nicht mehr habe gestartet werden 
können. Das Update habe neu aufgespielt werden müssen. Zur Sicherheit sei 
der Schriftsatz in den Briefkasten des OLG eingelegt worden. 

Darüber habe der Anwalt das Gericht gemäß § 130d S. 3 ZPO jedoch unver-
züglich entweder sofort bei der Ersatzeinreichung oder unmittelbar danach 
 informieren müssen. Der Gesetzeswortlaut sei insofern eindeutig. Ein 
Rechtsanwalt müsse die Gesetze kennen, die in der Anwaltspraxis gewöhn-
lich zur Anwendung kommen. Dazu zählen „ohne jeden Zweifel die Vorschrif-
ten über den elektronischen Rechtsverkehr“. Es sei auch zu Beginn des 
Jahres  2022 nicht erforderlich gewesen, die seit 2013 bekannte Vorschrift 
des § 130d ZPO „behutsam“ gegenüber Rechtsanwälten anzuwenden.

(mitgeteilt von RA Martin W. Huff, Singen/Hohentwiel)
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	▶ Elektronischer Rechtsverkehr
rechtsanwalt muss auch Beschwerde nach dem famfG  
elektronisch einreichen

| Das Gesetz räumt in § 64 Abs. 2 S. 1 FamFG zwar die Wahlmöglichkeit ein, 
eine Beschwerde entweder schriftlich oder zur Niederschrift der Geschäfts-
stelle einzureichen. Bei schriftlicher Einreichung muss der Anwalt dies 
aber seit dem 1.1.22 auf dem elektronischen Weg gemäß § 14b Abs. 1 S. 1 
FamFG i. V. m. § 130a ZPO tun (BGH 7.12.22, XII ZB 200/22, Abruf-Nr. 233494). |

Dem steht nicht entgegen, dass die Beschwerde auch zur Niederschrift der 
Geschäftsstelle hätte eingereicht werden können. Mit dieser zusätzlichen 
Form der Beschwerdeeinlegung wird dem Umstand Rechnung getragen, 
dass in den meisten Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit kein Anwalts-
zwang besteht und die Beteiligten daher das Verfahren selbst führen können. 
Durch die Möglichkeit der Niederschrift soll anwaltlich nicht vertretenen Ver-
fahrensbeteiligten die Möglichkeit eines erleichterten Zugangs zu den 
Rechtsmittelgerichten gewährt werden, um den Rechtsschutz für rechts-
unkundige oder schreibungewandte Beteiligte zu wahren.

(mitgeteilt von RA Martin W. Huff, Singen/Hohentwiel) 
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